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Sprechzeiten

Bürgermeisterin der Stadt Altentreptow:
Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr

(im Rathaus Altentreptow nach 
vorheriger Terminvereinbarung)

Montag: keine Sprechzeit
Dienstag: 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch: keine Sprechzeit
Donnerstag: 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr
Freitag: 09.00 - 12.00 Uhr

In begründeten Ausnahmefällen stehen die Mitarbeiter der Ver-
waltung Ihnen auch außerhalb dieser Zeiten zur Verfügung.

Kempf
Bürgermeisterin

Bereitschaftsdienst für Notfälle

In dringenden Notfällen außerhalb der Geschäftszeiten der
Stadt Altentreptow sind folgende Telefonnummern anzuwählen:

Bürgermeisterin Altentreptow 214762
1. Stellvertreterin Altentreptow 210050
der Bürgermeisterin
2. Stellvertreterin Daberkow 039991/30382
der Bürgermeisterin

Bei Feuerausbruch und Gasgeruch sind sofort die Nummern
110 und 112 anzuwählen.
Bei Störungen in der Gasversorgung bitte den Entstörungs-
dienst der  E.ON edis AG anrufen: 0180/4551111!
Bei Störungen der öffentlichen Wasserversorgung und Abwas-
serentsorgung bitte den Bereitschaftsdienst der GkU mbH anru-
fen: 03961/257333!

Stadt Altentreptow
Amt für zentrale Dienste 

Öffnungszeiten Bürgerbüro

Montag 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Dienstag 07.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Freitag 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
jeden ersten Sonnabend im Monat 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr 

Satzung über die Erhebung 
einer Hundesteuer

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das
Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 08. Juni 2004
und der §§ 1 bis 3, 17 des Kommunalabgabengesetzes (KAG)
des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 12. April 2005
(GVOBl. M-V S. 146) wird nach Beschlussfassung in der Ge-
meindevertretung der Gemeinde Wolde vom 11.03.2010 folgen-
de Satzung erlassen:

§ 1
Steuergegenstand
(1) Steuergegenstand ist das Halten eines über drei Monate al-
ten Hundes im Gemeindegebiet.

§ 2 
Steuerschuldner
(1) Steuerschuldner ist der Halter des Hundes.
(2) Halter eines Hundes ist, wer einen Hund in seinen Haushalt
aufgenommen hat. Das gilt gleichermaßen für Wirtschaftsbetrie-
be, Gesellschaften, Vereine oder Genossenschaften.
Als Hundehalter gut auch, wer einen Hund in Pflege oder Aufbe-
wahrung genommen hat oder auf Probe oder zum Anlernen hält.
(3) Alle in einem Haushalt oder in einem Betrieb aufgenomme-
nen Hunde gelten als von ihren Haltern gemeinsam gehalten.
(4) Halten mehrere Personen einen oder mehrere Hunde, so
sind sie Gesamtschuldner.

§ 3 
Haftung
Ist der Halter eines Hundes nicht zugleich Eigentümer, so haftet
der Eigentümer neben dem Steuerschuldner als Gesamtschuldner.

§ 4
Beginn und Ende der Steuerpflicht, Entstehung der Steuer-
schuld
(1) Die Steuer ist eine Jahresaufwandsteuer. Sie entsteht am 1.
Januar des Kalenderjahres oder im Laufe des Jahres an dem
Tag, an dem der Steuertatbestand verwirklicht wird. Die Steuer-
schuld entsteht frühestens mit Ablauf des Kalendermonats, in
dem der Hund das Alter von drei Monaten erreicht hat.
(2) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in
dem die Hundehaltung endet.
(3) Die Steuerpflicht entfällt, wenn ihre Voraussetzungen nur in
weniger als drei aufeinanderfolgenden Kalendcrmonaten erfüllt
werden.
(4) Für das laufende Steuerjahr entsteht die Steuerpflicht nur
einmal, wenn an die Stelle eines verendeten oder getöteten
Hundes, für den die Steuerpflicht bereits besteht, bei dem sel-
ben Halter ein anderer steuerpflichtiger Hund tritt.
(5) Wurde das Halten eines Hundes für das Steuerjahr oder für
einen Teil des Steuerjahres bereits in einer anderen Gemeinde
der Bundesrepublik Deutschland besteuert, so ist die erhobene
anteilige Steuer anzurechnen, die für das Steuerjahr nach die-
ser Satzung zu zahlen ist. Dabei bleiben Mehrbeträge, die durch
andere Steuersätze entstehen, außer Betracht.
Sie werden nicht erstattet.

§ 5 
Steuermaßstab und Steuersatz
(1) Die Steuer beträgt im Kalenderjahr
- für den 1. Hund 30,00  
- für den 2. Hund 45,00  
- für den 3. und jeden weiteren Hund 45,00  
(2) Hunde, für die eine Steuerbefreiung nach § 6 gewährt wird,
sind bei der Berechnung der Anzahl der Hunde nicht anzuset-
zen.
(3) Hunde, für die die Steuer nach § 7 ermäßigt wird, gelten als
erste Hunde.
(4) Besteht die Steuerpflicht nicht während des ganzen Kalen-
derjahres, so ermäßigt sich die Steuer auf den der Dauer der
Steuerpflicht entsprechenden Teilbetrag.

§ 6 
Steuerbefreiung
(1) Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für:
1. Blindenbegleithunde
2. Hunde, die zum Schutz und zur Hilfe blinder, gehörloser,

schwerhöriger oder sonstiger hilfloser Personen benötigt
werden. Die Steuerbefreiung wird von der Vorlage eines
ärztlichen Zeugnisses des Hundehalters abhängig gemacht.

3. Diensthunde, die ausschließlich zur Erfüllung öffentlicher
Aufgaben benötigt werden.
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4. Sanitäts- und Rettungshunde, die von anerkannten Sanitäts-
und Zivilschutzeinrichtungen gehalten werden.

5. Hunde, die aus Gründen des Tierschutzes vorübergehend in
Tierheimen o. ä. Einrichtungen untergebracht worden sind.

6. Hunde, die zur Bewachung von Herden gehalten werden
oder die von Berufsjägern zur Ausübung der Jagd benötigt
werden.

(2) Die Steuerbefreiung nach Absatz 1 Nummern 1 bis 4 und
Nummer 6 isl alle zwei Jahre unter Vorlage eines gültigen ärztli-
chen Zeugnisses bzw. Prüfungszeugnisses neu zu beantragen.

§ 7 
Steuerermäßigungen
Die Steuer wird um die Hälfte ermäßigt für:
1. Hunde zur Bewachung von Gebäuden, welche von dem

nächsten bewohnten Gebäude mehr als 300 m entfernt lie-
gen.

2. Hunde, die von Forstbediensteten oder Inhabern eines
Jagdscheines ausschließlich oder überwiegend zur Aus-
übung der Jagd oder des Jagd- oder Forstschutzes gehalten
werden, soweit die Hundehaltung nicht steuerfrei ist.
Für Hunde, die zur Ausübung der Jagd gehalten werden, tritt
die Steuerermäßigung nur ein, wenn sie die Brauchbarkeits-
prüfung nach der Landesverordnung zur Prüfling der
Brauchbarkeit von Jagdhunden in Mecklenburg-Vorpom-
mern vom 22. Mai 2007 (GVOBI. M-V S. 211) mit Erfolg ab-
gelegt haben.

3. Hunde, die ständig an Bord von Binnenschiffen gehalten
werden.

4. Hunde, die von zugelassenen Unternehmen des Bewa-
chungsgewerbes oder von Einzelwächtern zur Ausübung
des Wachdienstes benötigt werden.

5. Hunde, die zur Bewachung von landwirtschaftlichen Gehöf-
ten dienen.

6. Hunde, die von Artisten oder Schaustellern zur Berufsaus-
übung benötigt werden.

§ 8 
Züchtersteuer
(1) Von Hundezüchtern, die mindestens zwei reinrassige Hunde
der gleichen Rasse im zuchtfähigen Alter, darunter eine Hündin
zu Zuchtzwecken halten, wird die Steuer für Hunde dieser Ras-
se in der Form der Züchtersteuer erhoben. § 9 bleibt unberührt.
(2) Die Züchtersteuer beträgt für jeden Hund, der zu Zuchtzwek-
ken gehalten wird, die Hälfte des Steuersatzes nach § 5.
(3) Die Vergünstigung wird nicht gewährt, wenn in zwei aufeinan-
derfolgenden Kalenderjahren Hunde nicht gezüchtet worden sind.
(4) Vor Gewährung der Ermäßigung ist vom Züchter folgende/r
Verpflichtung/Nachweis vorzulegen:
1. Die Hunde werden in geeigneten, den Erfordernissen des

Tierschutzes entsprechenden Unterkünften untergebracht.
2. Es werden ordnungsgemäß Bücher über den Bestand, den

Erwerb und die Veräußerung der Hunde geführt.
3. Änderungen im Hundebestand werden innerhalb 14 Kalen-

dertagen der Gemeinde schriftlich angezeigt.
4. Im Falle einer Veräußerung wird der Name und die Anschrift

des Erwerbers der Gemeinde unverzüglich mitgeteilt.
5. Mitgliedsnachweis im Verein Deutsches Hundewesen (VdH).
(5) Wird ein Punkt der Verpflichtung nicht erfüllt, entfällt die Er-
mäßigung.

§ 9 
Steuerermäßigung für den Handel mit Hunden
Personen, die gewerbsmäßig mit Hunden handeln und dieses
Gewerbe bei der zuständigen Behörde angemeldet haben, ha-
ben auf Antrag nur die Steuer für zwei Hunde zu entrichten.

§ 10
Allgemeine Bestimmungen für Steuerbefreiung und
Steuerermäßigung (Steuervergünstigung)
(1) Für die Gewährung einer Steuervergünstigung (Steuerbe-
freiung oder Steuerermäßigung) sind die Verhältnisse zu Beginn

des Kalenderjahres, in den Fällen des § 4 Abs. 1 die Verhältnis-
se zu Beginn der Steuerpflicht maßgebend.
(2) In den Fällen einer Steuerermäßigung kann jeder Ermäßi-
gungsgrund nur für jeweils einen Hund des Steuerpflichtigen
beansprucht werden.
(3) Die Steuervergünstigung wird nicht gewährt, wenn
1. Hunde, für die eine Steuervergünstigung beantragt worden ist,

für den angegebenen Verwendungszweck nicht geeignet sind.
2. der Halter der Hunde in den letzten fünf Jahren wegen Tier-

quälerei rechtskräftig bestraft worden ist.

§ 11 
Fälligkeit der Steuer
(1) Steuerjahr ist das Kalenderjahr. Die Steuer wird als Jahres-
steuer festgesetzt und isl zum 15.05. fällig.
(2) Beginnt die Steuerpflicht im Laufe des Kalenderjahres, so
wird die anteilige Steuer für das Kalenderjahr einen Monat nach
Bekanntgabe des Steuerbescheides fällig.
(3) Die für einen Zeitraum nach Beendigung der Steuerpflicht
gezahlte Steuer wird erstattet.

§ 12 
Anzeigepflicht
(1) Wer im Gebiet der Gemeinde einen über drei Monate alten
Hund hält, hat dieses innerhalb von 14 Kalendertagen nach
dem Beginn des Haltens oder nachdem der Hund das steuer-
pflichtige Alter erreicht hat, anzuzeigen.
(2) Endet die Hundehaltung bzw. ändern oder entfallen die Vor-
aussetzungen für eine gewährte Steuervergünstigung, so ist
dieses innerhalb von 14 Kalendertagen mitzuteilen.
(3) Eine Verpflichtung nach Abs. 1 und 2 besteht nicht, wenn
feststeht, dass die Hundehaltung vor dem Zeitpunkt, an dem die
Steuerpflicht beginnt, aufgegeben wird. Wird ein Hund veräu-
ßert oder verschenkt, so sind in der Anzeige nach Abs. 2 der
Name und die Anschrift des neuen Halters anzugeben.

§ 13 
Steuermarken
(1) Jeder Hundehalter erhält nach der Anmeldung eines Hun-
des einen Steuerbescheid und eine Steuermarke. Bei Festset-
zung der Züchtersteuer und im Falle des § 9 erhält der Hunde-
halter zwei Steuermarken.
(2) Die Hunde müssen außerhalb des Hauses oder des umfrie-
deten Grundbesitzes mit einer gültigen und sichtbar befestigten
Steuermarke versehen sein. Bei Verlust der Steuermarke wird
dem Hundehalter auf Antrag eine Ersatzmarke gegen eine Ver-
waltungsgebühr ausgehändigt.
(3) Bei Abmeldung eines Hundes ist die Steuermarke an die
Gemeinde zurückzugeben.

§ 14 
Ordnungswidrigkeiten
Zuwiderhandlungen gegen §§ 12 und 13 sind Ordnungswidrig-
keiten nach § 17 des Kommunalabgabengesetzes des Landes
Mecklenburg-Vorpommern vom 12. April 2005 und können mit
einer Geldbuße geahndet werden.

§ 15 
In-Kraft-Treten
Diese Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer tritt rück-
wirkend ab 01.01.2010 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung vom 20.11.1998 außer Kraft.

Wolde, 11, März 2010
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Zusatz zur öffentlichen Bekanntmachung
der Satzung über die Erhebung 
einer Hundesteuer der Gemeinde Wolde

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und
Formvorschriften verstoßen wurde, können diese nach § 5 Abs.
5 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern nur innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden.
Diese Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-,
Genehmigungs- und Bekanntmachungsvorschriften. 

1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung
der Gemeinde Tützpatz

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung des Lan-
des Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 8. Juni 2004 (GVOBI. M-V S. 205) wird nach Be-
schluss der Gemeindevertretung Tützpatz vom 25.02.2010
nachfolgende 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der
Gemeinde Tützpatz, beschlossen am 20.12.2005, und nach An-
zeige beim Landrat des Landkreises Demmin als untere
Rechtsaufsichtsbehörde erlassen:

Artikel 1
§ 4 Ausschüsse
erhält folgende neue Fassung:
Ein Hauptausschuss wird gebildet. Er nimmt gleichzeitig die
Aufgaben des Finanzausschusses wahr. Der Haupt- und Fi-
nanzausschuss besteht aus vier Geraeindevertretern. Die Sit-
zungen sind nicht öffentlich.

Artikel 2
§ 7 Entschädigung
- Abs. 5 wird gestrichen.

Artikel 3
§ 8 Öffentliche Bekanntmachungen
- Änderung Standort Bekanntmachungstafel in Abs. 5
Schossow - an der Bauernstube

Artikel 4
Die 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde
Tützpatz tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Tützpatz, 11.03.2010

Zusatz zur öffentlichen Bekanntmachung 
der 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung 
der Gemeinde Tützpatz

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und
Formvorschriften verstoßen wurde, können diese nach § 5 Abs.
5 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern nur innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden.
Diese Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-,
Genehmigungs- und Bekanntmachungsvorschriften.

Amtliche Bekanntmachung 
der Stadt Altentreptow

3. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt
Altentreptow
hier: Aufstellungsbeschluss und Beschluss über die
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3
Abs. 1 und Beteiligung der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB

Die Stadtvertretung der Stadt Altentreptow hat in öffentlicher
Sitzung am 07.10.2009 die Aufstellung der 3. Änderung des Flä-

chennutzungsplans im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 BauGB
zum vorzeitigen vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 12
ŒBiogasanlage Friedrichshof• beschlossen.

Der gefasste Beschluss hat folgenden Wortlaut:
1. Der Flächennutzungsplan der Stadt Altentreptow soll für ein

Gebiet geändert werden.
Der Änderungsbereich betrifft das in der beigefügten Anlage
1 dargestellte Gebiet im Außenbereich nördlich der Ortslage
Friedrichshof. Erfasst werden Teilflächen des Flurstücks 57/3
der Flur 1, Gemarkung Altentreptow. Die Änderung erfolgt im
Parallelverfahren gemäß § 8 Absatz 3 Baugesetzbuch
(BauGB) zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan ŒBiogas-
anlage Friedrichshof•. Die bisherige Darstellung als Fläche für
die Landwirtschaft soll in Sonderbaufläche geändert werden.

2. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, die gemäß § 3 Absatz
1 BauGB erforderliche frühzeitige Unterrichtung der Öffent-
lichkeit durchzuführen.

3. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, die Beteiligung der Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Ab-
satz 1 in Verbindung mit § 3 Absatz 1 BauGB durchzuführen.

4. Der Beschluss zur Aufstellung der 3. Änderung des Flächen-
nutzungsplans ist ortsüblich bekannt zu machen (§ 2 Absatz
1 BauGB).

Der Beschluss vom 07.10.2009 wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1
Satz 2 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zu-
letzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 31. Juli 2009
(BGBl. I S. 2585) bekannt gemacht.

Altentreptow, 29.03.2010
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Amtliche Bekanntmachung 
der Stadt Altentreptow

vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 12 der Stadt
Altentreptow ŒBiogasanlage Friedrichshof•
hier: Aufstellungsbeschluss und Beschluss über die
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3
Abs. 1 und Beteiligung der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB

Die Stadtvertretung der Stadt Altentreptow hat in öffentlicher
Sitzung am 07.10.2009 für den im anliegenden Übersichtsplan
gekennzeichneten Geltungsbereich die Aufstellung eines vorha-
benbezogenen Bebauungsplanes Nr. 12 mit der Bezeichnung
ŒBiogasanlage Friedrichshof• beschlossen.

Der gefasste Beschluss hat folgenden Wortlaut:
1. Für das in der beigefügten Anlage dargestellte Gebiet soll

der vorhabenbezogene Bebauungsplan ŒBiogasanlage
Friedrichshof• gemäß § 1 Absatz 3 und § 2 Absatz 1 Bauge-
setzbuch (BauGB) aufgestellt werden. Im Plangebiet liegen
Teilflächen des Flurstücks 57/3 der Flur 1 innerhalb der Ge-
markung Altentreptow.
Ziel des Bebauungsplans ist es, durch die Festsetzung ei-
nes sonstigen Sondergebietes ŒEnergiegewinnung aus Bio-
masse• gemäß § 11 Absatz 2 Baunutzungsverordnung
(BauNVO) den Betrieb der im Plangebiet vorhandenen Bio-
gasanlage über die gesetzliche Privilegierungsgrenze von
500 kWel hinaus mit bis zu 716 kWel. planungsrechtlich zu
sichern.

2. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, die gemäß § 3 Absatz
1 BauGB erforderliche frühzeitige Unterrichtung der Öffent-
lichkeit durchzuführen.

3. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, die Beteiligung der Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Ab-
satz 1 in Verbindung mit § 3 Absatz 1 BauGB durchzuführen.

4. Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans ist orts-
üblich bekannt zu machen (§ 2 Abatz 1 BauGB).

Der Beschluss vom 07.10.2009 wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1
Satz 2 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zu-
letzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 31. Juli 2009
(BGBl. I S. 2585) bekannt gemacht.

Altentreptow, 29.03.2010

Bekanntmachung des 
Jahresrechnungsergebnisses der Gemeinde
Werder für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund § 61 der Kommunalverfassung M-V wird nach Be-
schluss der Gemeindevertretung vom 03.03.2010 dem Bürger-
meister für die Haushaltsführung und die Anordnung von über-
und außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben im Jahr
2009 die Entlastung erteilt.

Soll-Abschlussergebnis für das Haushaltsjahr 2009:
1. im Verwaltungshaushalt wurden zur Zahlung angeordnet:

in der Einnahme 468.081,65 EUR
in der Ausgabe 468.081,65 EUR

2. im Vermögenshaushalt wurden zur Zahlung angeordnet:
in der Einnahme 651.371,09 EUR
in der Ausgabe 651.371,09 EUR

Amt Treptower Tollensewinkel

gez. Furth
Leiterin Amt für Finanzen

Die Jahresrechnung liegt zur Einsicht zu den Dienststunden im
Amt für Finanzen im Verwaltungsgebäude II in Tützpatz öffent-
lich aus.
Veröffentlicht im Amtskurier des Amtes Treptower Tollensewinkel
in der April-Ausgabe.

SATZUNG
der Stadt Altentreptow über die Erhebung
von Verwaltungsgebühren
(Verwaltungsgebührensatzung)

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das Land
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 08. Juni 2004 (GVOBl. M-V S. 205) und der §§ 1
und 5 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Mecklenburg-
Vorpommern (KAG M-V in der Fassung der Bekanntmachung vom
12. April 2005, GVOBl. M-V S. 146) hat die Stadtvertretung in ihrer
Sitzung am 10. März 2010 folgende Satzung erlassen:

§ 1
Gegenstand und Höhe der Gebühr
(1) Für die in der anliegenden Gebührentabelle aufgeführten
besonderen Leistungen (Amtshandlungen oder sonstige Tätig-
keiten der Verwaltung) der Stadt Altentreptow in Selbstverwal-
tungsangelegenheiten, die von den Beteiligten beantragt oder
sonst von ihnen veranlasst worden sind, sind Verwaltungsge-
bühren nach dieser Gebührensatzung zu entrichten.
(2) Für Leistungen, die in der Anlage nicht aufgeführt sind,
bleibt die Erhebung von Gebühren aufgrund anderer Rechtsvor-
schriften, insbesondere aufgrund von Vorschriften des Verwal-
tungskostenrechtes des Bundes oder des Landes Mecklenburg-
Vorpommern, unberührt.
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(3) Die Höhe der Verwaltungsgebühren richtet sich nach den in
der Anlage aufgeführten Gebührensätzen.
(4) Soweit Rahmensätze für eine Gebühr vorgesehen sind, ist
die Höhe der Gebühr im Einzelfall unter Berücksichtigung des
Zeitaufwandes für die besondere Leistung zu bemessen.

§ 2
Gebührenfreie Leistungen
Gebührenfrei sind:
1. Leistungen, deren gebührenfreie Vornahme gesetzlich vor-

geschrieben ist;
2. mündliche Auskünfte;
3. schriftliche oder elektronische Auskünfte, die nach Art und

Umfang und unter Berücksichtigung ihres wirtschaftlichen
Wertes oder ihres sonstigen Nutzens für den Anfragenden
eine Gegenleistung nicht erfordern;

4. Leistungen, die überwiegend im öffentlichen Interesse erfolgen;
5. Amtshandlungen, die aus einem bestehenden oder früheren

Dienst- oder Arbeitsverhältnis von Bediensteten der eigenen
Verwaltung oder deren nachgeordneten Einrichtungen bean-
tragt wurden und das Dienstverhältnis betreffen; das gilt für
deren Hinterbliebene entsprechend;

6. Leistungen, die eine Behörde im öffentlichen Interesse oder
in Ausübung öffentlicher Gewalt veranlasst, es sei denn,
dass die Gebühr einem Dritten des unmittelbaren Veranlas-
sers aufzuerlegen ist;

7. Leistungen, die im Bereich des Sozialwesens die Vorausset-
zung für die Erfüllung gesetzlicher Ansprüche schaffen sollen;

8. erste Ausfertigungen von Zeugnissen;

§ 3
Gebührenbefreiungen
(1) Von Verwaltungsgebühren sind befreit: 
a) das Land, die Gemeinden, Landkreise, Ämter, Zweckver-

bände und Wasser- und Bodenverbände  sofern die Lei-
stung der Verwaltung nicht ihre wirtschaftlichen Unterneh-
men betrifft oder es sich nicht um eine beantragte sonstige
Tätigkeit im Sinne des § 4 Abs. 1 Kommunalabgabengesetz
auf dem Gebiet der Bauleitplanung, des Kultur-, Tief- und
Hochbaus handelt;

b) die Bundesrepublik, das Land und die anderen Bundeslän-
der, soweit Gegenseitigkeit gewährleistet ist;

c) Körperschaften, Vereinigungen und Stiftungen, die gemein-
nützigen und mildtätigen Zwecken im Sinne des Steuerrechts
dienen, soweit die Angelegenheit nicht einen steuerpflichti-
gen wirtschaftlichen Betrieb betrifft. Die steuerrechtliche Be-
handlung als gemeinnützig oder mildtätig ist durch eine Be-
scheinigung des Finanzamtes nachzuweisen.

d) Die Kirchen und Religionsgemeinschaften des öffentlichen
Rechts, soweit die Leistung der Verwaltung unmittelbar der
Durchführung kirchlicher Zwecke im Sinne des § 54 der Ab-
gabenordnung dient.

(2) In sozialen Härtefällen kann eine Gebührenbefreiung erfol-
gen (Sozialhilfeempfänger und vergleichbare Personen).
(3) Die Gebührenbefreiung nach Abs. 1 besteht nur, wenn die
gebührenpflichtige Verwaltungsleistung notwendig ist, um Auf-
gaben zu erfüllen, die den nach Abs. 1 Genannten nach ihren
Satzungen oder ihren sonstigen Rechtsvorschriften obliegen
und soweit sie nicht berechtigt sind, die Verwaltungsgebühren
Dritten aufzuerlegen.

§ 4
Höhe der Gebühr
(1) Die Höhe der Gebühr richtet sich nach dieser Satzung und
der anliegenden Gebührentabelle, die Bestandteil der Satzung
ist. Soweit sich die Gebühr nach dem Wert des Gegenstandes
richtet, ist der Wert zum Zeitpunkt der Beendigung der Amts-
handlung maßgebend. Für Amtshandlungen, bei denen Porto
zu leisten ist, ist dieses als Auslagenersatz einzufordern.
(2) Soweit für die Festsetzung der Gebühr eine Ermessens-
spanne gelassen wird, ist die Höhe der Gebühr im Einzelfall un-
ter Berücksichtigung des Zeitaufwandes für die besondere Lei-
stung zu bemessen.

§ 5
Auslagen
(1) Werden im Zusammenhang mit der Amtshandlung Auslagen
notwendig, die nicht in die Verwaltungsgebühr einbezogen sind,
hat der Kostenschuldner diese zu erstatten.
Nicht in die Verwaltungsgebühr einbezogen sind u. a.:
1. Im Einzelfall besonders hohe Kosten der Informations- und

Kommunikationstechnik sowie Postgebühren für die Zustel-
lung und Nachnahmen;

2. Aufwendungen für weitere Ausfertigungen, Abschriften und
Auszüge, die auf besonderen Antrag erstellt werden;

3. Kosten, die durch öffentliche Bekanntmachungen entstehen;
Zeugen- und Sachverständigenkosten;

4. Kosten für Vordrucke;
(2) Soweit durch Rechtsvorschriften nichts anderes bestimmt
ist, kann die Erstattung für die in Absatz 1 aufgeführten Ausla-
gen auch verlangt werden, wenn für eine Amtshandlung Gebüh-
renfreiheit besteht oder von einer Gebührenerhebung abgese-
hen wird.

§ 6
Gebühr bei Ablehnung oder Zurücknahme von
Anträgen sowie Widerspruchsbescheiden
(1) Wird ein Antrag lediglich wegen der Unzuständigkeit der
Stadt Altentreptow abgelehnt, so ist keine Gebühr zu erheben.
(2) Die vorgesehene Verwaltungsgebühr ermäßigt sich um ein
Viertel, wenn:
1. ein Antrag zurückgenommen wird, nachdem mit der sachli-

chen Arbeit begonnen, die Amtshandlung aber noch nicht
beendet ist;

2. ein Antrag aus anderen Gründen als wegen Unzu-ständig-
keit abgelehnt wird oder

3. eine Amtshandlung zurückgenommen oder widerrufen wird.
(3) Für Widerspruchsbescheide darf nur dann eine Gebühr er-
hoben werden, wenn der Verwaltungsakt - gegen den Wider-
spruch erhoben wird - gebührenpflichtig ist und wenn der Wider-
spruch zurückgewiesen wird. Die Gebühr beträgt höchstens die
Hälfte der für den angefochtenen Verwaltungsakt festzusetzen-
den Gebühr.

§ 7
Gebührenschuldner
(1) Zur Zahlung der Gebühr ist verpflichtet, wer die Leistung
selbst beantragt hat oder das Verwaltungshandeln auf andere
Weise veranlasst hat.
(2) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner.

§ 8
Entstehen der Gebühren- und Erstattungspflicht
(1) Die Gebührenpflicht und die Pflicht zur Erstattung der Ausla-
gen entsteht mit Beendigung der gebührenpflichtigen Amts-
handlung, für die sie erhoben wird.
(2) Bei Rücknahme eines Antrages entsteht die Gebührenpflicht
mit der Rücknahme.
(3) Der Gebührenpflichtige ist auf die Gebührenpflicht hinzuwei-
sen, wenn er persönlich oder telefonisch vorstellig wird.

§ 9
Fälligkeit der Gebühr
Die Verwaltungsgebühr wird mit Beendigung der Leistung, für
die sie erhoben wird, fällig.

§ 10
In-Kraft-Treten
Diese Gebührensatzung tritt am Tage nach der öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom
08.12.2004 außer Kraft.

Altentreptow,11.03.2010

Kempf
Bürgermeisterin

Anlage: Gebührentabelle
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Anlage zur Satzung der Stadt Altentreptow
über die Erhebung von Verwaltungsgebühren

vom 10.03.2010
Gebührensätze
Tarif-
stelle Gegenstand Gebühr in EUR
___________________________________________________
I. Allgemeine Gebührensätze
1. Abschriften und Auszüge
1.1 Abschriften je angefangene Seite 6,90
1.2 in besonderer Form, wie z. B. Tabellen, 

Listen
Rechnungen je angefangene Seite 13,80

1.3 bei der Herstellung durch Ablichtung und Kopier-
arbeiten im Zusammenhang mit der beantragten
Leistung je angefangenes Blatt bis A 3 je Blatt 0,65

2. Beglaubigungen von Unterschriften oder 
Handzeichen
je Beglaubigung 2,05

3. Beglaubigungen von Abschriften, Auszügen, 
Ablichtungen, Zeichnungen, Zeugnissen, 
Plänen u. ä. bis A 3
- je angefangene Seite - die erste Seite 2,05
- je weitere Seite 1,00

4. Genehmigungen, Erlaubnisse, Bescheinigungen, 
Bescheide sowie die Ausstellung einer Zweitschrift 
und sonstige Verwaltungstätigkeiten, die nach 
Art und Umfang nicht näher bestimmt wurden 
und die mit besonderem Arbeitsaufwand 
verbunden sind 3,45 - 275,00

5. Schriftliche Aufnahme eines Antrages oder 
einer Erklärung, die von den Privatpersonen 
zu dessen Nutzen gewünscht wird, durch 
Mitarbeiter je nach Aufwand 6,90 - 13,80

6. Sonstige schriftliche Auskünfte nach 
Arbeitsaufwand
- je nach Aufwand 6,90 - 41,65

7. Einsichtnahme in Akten pro Akte 10,35

II. Gebührensätze einzelnen Ämter
1. Kämmerei
1.1 Erstellen einer steuerlichen Unbedenklichkeits-

erklärung 6,90 EUR
1.2 Ermittlung und Feststellung aus Konten und 

Zweitbüchern, Kontoauszügen, 
Bescheinigungen
je nach Zeitaufwand 6,90 - 20,70 EUR

1.3 Ausstellung von Zweitschriften von 
Abgabenbescheiden 3,45 EUR

1.4 Ausgabe einer Hundesteuer-Ersatzmarke 2,05 EUR
2. Ordnungsamt
2.1 Bescheide und sonstige Verwaltungstätigkeiten, die

nach Art und Umfang nicht näher bestimmt werden,
mit einem besonderen Arbeitsaufwand verbunden 
sind und auf die Erfüllung von Rechtspflichten aus 
Satzungen zielen
- je angefangene halbe Stunde 20,70 EUR

2.2 Erteilen von Genehmigungen zur Sondernutzung
öffentlicher Verkehrsflächen
- je nach Zeitaufwand 13,80 - 20,70 EUR

2.3 Einsichtnahme des Bürgers in Personenstands-
bücher/Archiv
- je angefangene halbe Stunde 10,50 EUR

2.4 Nachforschungen in Archivbüchern im Auftrag
des Bürgers
- je angefangene halbe Stunde 20,70 EUR

2.5 schriftliche Auskünfte aus Archivbüchern
- je angefangene 10 Minuten 6,90 EUR

3. Bauamt
3.1 Ausstellen eines Zeugnisses über das Nichtbestehen

bzw. Nichtausüben eines Vorkaufsrechts 
gemäß §§ 24, 25 und 28 BauGB 20,70 EUR
- je angefangene halbe Stunde

3.2 Zustimmung zur Verlegung von Leitungen für
leitungsgebundene Energieträger
- je angefangene halbe Stunde 20,70 EUR

3.3 Erteilung einer Genehmigung zum Anlegen 
von Grundstückszufahrten 13,80 - 20,70 EUR

3.4 Genehmigung nach § 144 BauGB 
(förmlich festgelegtes 
Sanierungsgebiet) 20,70 - 41,65 EUR

3.5 Stellungnahme zur Beantragung von 
Investitionszulagen zur Vorlage beim 
Finanzamt 20,70 EUR

3.6 Gebühren für die Verwaltung und Bearbeitung 
von Liegenschaften in Durchsetzung von 
Bestallungsurkunden
- je angefangene halbe Stunde 20,70 EUR

Bekanntmachung der Haushaltssatzung der
Gemeinde Breest für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund der §§ 45 ff. der Kommunalverfassung M-V wird nach
Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.02.2010 folgende
Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird
1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf 140.300 EUR
in der Ausgabe auf 140.300 EUR

2. im Vermögenshaushalt
in der Einnahme auf 33.500 EUR
in der Ausgabe auf 33.500 EUR

festgesetzt.

§ 2
Es werden festgesetzt:
1. der Gesamtbetrag der Kredite 

davon für Zwecke der Umschuldung 
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-

ermächtigungen auf
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 14.000 EUR

§ 3
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 
(Grundsteuer A) 239 v. H.

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) 347 v. H.
2. Gewerbesteuer 307 v. H.

Gemeinde: Breest

gez. Rasch
Bürgermeisterin

Die Haushaltssatzung und ihre Anlagen liegen zur Einsicht zu
den Dienststunden im Amt für Finanzen im Verwaltungsgebäu-
de II in Tützpatz öffentlich aus.
Veröffentlicht im Amtskurier des Amtes Treptower Tollensewinkel
in der April-Ausgabe
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Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
der Gemeinde Pripsleben 
für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund der §§ 47 ff. der Kommunalverfassung M-V wird nach
Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.03.2010 folgende
Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird
1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf 376.500  
in der Ausgabe auf 376.500  
und

2. im Vermögenshaushalt
in der Einnahme auf 122.600  
in der Ausgabe auf 122.600  

festgesetzt.

§ 2
Es werden festgesetzt:
1. der Gesamtbetrag der Kredite auf 0  

davon für Zwecke der Umschuldung 0  
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-

ermächtigungen auf 0  
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 37.600  

§ 3
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 
(Grundsteuer A) 300 v. H.

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) 300 v. H.
2. Gewerbesteuer 300 v. H.

Gemeinde: Pripsleben

gez. Dokter 
1. stellv. Bürgermeisterin

Die Haushaltssatzung und ihre Anlagen liegen zu jedermanns
Einsicht zu den Dienststunden in der Finanzverwaltung im Ver-
waltungsgebäude II in Tützpatz öffentlich aus.
Veröffentlicht im Amtskurier des Amtes Treptower Tollensewinkel
in der April-Ausgabe. 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung
der Gemeinde Werder 
für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund der §§ 45 ff. der Kommunalverfassung M.V wird nach
Beschluss der Gemeindevertretung vom 02.03.2010 folgende
Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird
1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf 487.700 EUR
in der Ausgabe auf 487.700 EUR

2. im Vermögenshaushalt
in der Einnahme auf 142.400 EUR
in der Ausgabe auf 142.400 EUR

festgesetzt.

§ 2
Es werden festgesetzt:
1. der Gesamtbetrag der Kredite 

davon für Zwecke der Umschuldung 
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-

ermächtigungen auf
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 48.000 EUR

§ 3
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) für land- u. forstwirtschaftliche 
Betriebe (Grundsteuer A) 240 v. H.

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) 330 v. H.
2. Gewerbesteuer 350 v. H.

§ 4
Die Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde wurde am
23.03.09 erteilt.

Gemeinde: Werder

gez. Frese
Bürgermeister

Die Haushaltssatzung und ihre Anlagen liegen zur Einsicht zu
den Dienststunden im Amt für Finanzen im Verwaltungsgebäu-
de II in Tützpatz öffentlich aus.
Veröffentlicht im Amtskurier des Amtes Treptower Tollensewinkel
in der April-Ausgabe.

Bekanntmachung der Haushaltssatzung
der Gemeinde Wolde 
für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund der §§ 47 ff. der Kommunalverfassung M-V wird nach
Beschluss der Gemeindevertretung vom 11.03.2010 folgende
Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird
1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf 1.022.700 EUR 
in der Ausgabe auf 1.022.500 EUR 
und

2. im Vermögenshaushalt
in der Einnahme auf 165.700 EUR 
in der Ausgabe auf 165.700 EUR 

festgesetzt.

§ 2
Es werden festgesetzt:
1. der Gesamtbetrag der Kredite auf 0 EUR 

davon für Zwecke der Umschuldung 0 EUR 
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-

ermächtigungen auf 0 EUR
3. der Gesamtbetrag der Kassenkredite auf 102.200 EUR
§ 3
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) für land- u. forstwirtschaftliche 
Betriebe (Grundsteuer A) 300 v. H.

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) 347 v. H.
2. Gewerbesteuer 307 v. H.

Gemeinde: Wolde

gez. Dorn 
Bürgermeister

Die Haushaltssatzung und ihre Anlagen liegen zu jedermanns
Einsicht zu den Dienststunden im Amt für Finanzen im Verwal-
tungsgebäude II in Tützpatz öffentlich aus.
Veröffentlicht im Amtskurier des Amtes Treptower Tollensewinkel
in der April-Ausgabe. 
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Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
des Amtes Treptower Tollensewinkel für das
Haushaltsjahr 2010

Aufgrund der §§ 47 ff. der Kommunalverfassung M-V wird nach
Beschluss des Amtsausschusses vom 04.03.2010 folgende
Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird
1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf 3.472.400  
in der Ausgabe auf 3.472.400  
und 

2. im Vermögenshaushalt
in der Einnahme auf 224.200  
in der Ausgabe auf 224.200  

festgesetzt.

§ 2
Es werden festgesetzt:
1. der Gesamtbetrag der Kredite auf 0  

davon für Zwecke der Umschuldung 0  
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-

ermächtigungen auf 0  
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 347.200  

§ 3
Die Amtsumlage wird wie folgt festgesetzt: 18,045 v. H.

Die Schulumlage beträgt: 1.230,30  /Schüler

Amt Treptower Tollensewinkel

gez. Bartl 
Amtsvorsteher

Die Haushaltssatzung und ihre Anlagen liegen zu jedermanns
Einsicht zu den Dienststunden in der Finanzverwaltung  im Ver-
waltungsgebäude II in Tützpatz öffentlich aus.
Veröffentlicht im Amtskurier des Amtes Treptower Tollensewinkel
in der April-Ausgabe. 

Haushaltssatzung der Stadt Altentreptow
für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund der §§ 47 und 48 der Kommunalverfassung des Landes
Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertre-
tung vom 10. März 2010 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird
1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf 10.357.800 EUR
in der Ausgabe auf 10.357.800 EUR

2. im Vermögenshaushalt
in der Einnahme auf 4.146.000 EUR
in der Ausgabe auf 4.146.000 EUR

festgesetzt.

§ 2
Es werden festgesetzt:
1. der Gesamtbetrag der Kredite -

- dav. für Zwecke der Umschuldung -
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-

ermächtigungen auf 0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 1.035.000 EUR

§ 3
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe 240 v. H.
(Grundsteuer A)

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) 300 v. H.
2. Gewerbesteuer 300 v. H.

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige
Ausgaben, für deren Leistung der Bürgermeister seine Zustim-
mung nach § 52 der Kommunalverfassung des Landes M-V vom
08.06.2004 erteilen kann, beträgt 2.500,00 EUR im Einzelfall.
Die Genehmigung der Stadtvertretung gilt in diesen Fällen als
erteilt.
Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Stadtvertretung minde-
stens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmä-
ßigen Ausgaben zu berichten.
Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen
Teile. Sie wurde der Kommunalaufsicht angezeigt.

Altentreptow, 11.03.2010 

Kempf
Bürgermeisterin

Zusatz zur öffentlichen Bekanntmachung
Haushaltssatzung der Stadt Altentreptow
für das Haushaltsjahr 2010

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und
Formvorschriften verstoßen wurde, können diese nach § 5
der Kommunalverfassung des Landes M-V vom 08. Juni
2004 (GVOBl. M-V Nr. 10/2004) nur innerhalb eines Jahres
geltend gemacht werden.
Diese Einschränkung gilt nur für die Verletzung von Anzei-
ge-, Genehmigungs- und Bekanntmachungsvorschriften.
Es wird darauf hingewiesen, dass jeder Einsicht in die
Haushaltssatzung und ihre Anlagen nehmen kann.
Sie liegt während der Öffnungszeiten in der Finanzverwal-
tung in Tützpatz aus.

Altentreptow, 11.03.2010

Kempf
Bürgermeisterin

Bekanntmachung 
des Jahresrechnungsergebnisses
des Amtes Treptower Tollensewinkel 
für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund des § 61 der Kommunalverfassung M-V wird nach Be-
schluss des Amtsausschusses vom 04.03.2010 dem Amtsvor-
steher für die Haushaltsführung im Jahr 2009 die Entlastung er-
teilt und die Anordnungen von über- und außerplanmäßigen
Einnahmen und Ausgaben im Jahr 2009 werden genehmigt.

Soll-Abschlussergebnis für das Haushaltsjahr 2009:
1. im Verwaltungshaushalt wurden 

zur Zahlung angeordnet:
in der Einnahme 3.441.130,03  
in der Ausgabe 3.441.130,03  
Soll-Fehlbetrag: 0,00  

2. im Vermögenshaushalt wurden 
zur Zahlung angeordnet:
in der Einnahme 398.962,48  
in der Ausgabe 398.962,48  
Soll-Fehlbetrag: 0,00  

Amt Treptower Tollensewinkel

gez. Furth
Leiterin Amt für Finanzen

Die Jahresrechnung liegt zu jedermanns Einsicht zu den
Dienststunden im Amt für Finanzen im Verwaltungsgebäude II in
Tützpatz öffentlich aus.
Veröffentlicht im Amtskurier des Amtes Treptower Tollensewinkel
in der April-Ausgabe.
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Bekanntmachung des Jahresrechnungser-
gebnisses der Gemeinde Siedenbollentin für
das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund § 61 der Kommunalverfassung M-V wird nach Be-
schluss der Gemeindevertretung vom 10.03.2010 dem Bürger-
meister für die Haushaltsführung und die Anordnung von über-
und außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben im Jahr
2009 die Entlastung erteilt.

Soll-Abschlussergebnis für das Haushaltsjahr 2009:
1. im Verwaltungshaushalt wurden zur Zahlung angeordnet:

in der Einnahme 694.114,82 EUR
in der Ausgabe 694.114,82 EUR

2. im Vermögenshaushalt wurden zur Zahlung angeordnet:
in der Einnahme 651.151,40 EUR 
in der Ausgabe 651.151,40 EUR 

Amt Treptower Tollensewinkel

gez. Furth
Leiterin Amt für Finanzen

Die Jahresrechnung liegt zur Einsicht zu den Dienststunden im
Amt für Finanzen im Verwaltungsgebäude II in Tützpatz öffent-
lich aus. Veröffentlicht im Amtskurier des Amtes Treptower Tol-
lensewinkel in der April-Ausgabe.

Bekanntmachung des 
Jahresrechnungsergebnisses der Gemeinde
Breest für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund § 61 der Kommunalverfassung M-V wird nach Be-
schluss der Gemeindevertretung vom 26.02.2010 der Bürger-
meisterin für die Haushaltsführung und die Anordnung von
über- und außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben im
Jahr 2009 die Entlastung erteilt.

Soll-Abschlussergebnis für das Haushaltsjahr 2009:
1. im Verwaltungshaushalt wurden zur Zahlung angeordnet:

in der Einnahme 121.748,82 EUR
in der Ausgabe 121.748,82 EUR

2. im Vermögenshaushalt wurden zur Zahlung angeordnet:
in der Einnahme 278.003,94 EUR
in der Ausgabe 278.003,94 EUR

Amt Treptower Tollensewinkel

gez. Furth
Leiterin Amt für Finanzen

Die Jahresrechnung liegt zur Einsicht zu den Dienststunden im
Amt für Finanzen im Verwaltungsgebäude II in Tützpatz öffent-
lich aus. Veröffentlicht im Amtskurier des Amtes Treptower Tol-
lensewinkel in der April-Ausgabe.

Amt Treptower Tollensewinkel
Der Wahlleiter 

Öffentliche Bekanntmachung

Listennachfolger der CDU für die Gemeindevertre-
tung Kriesow

Herr Michael Korczak hat mit der Annahme der Bürgermeister-
wahl sein Gemeindevertretermandat in der Gemeindevertretung
Kriesow verloren.

Als Listennachfolger der CDU wurde Herr Jens Kirchner ,
wohnhaft in Kriesow, Tüzen, Seestraße 10, festgestellt und be-

nachrichtigt. Herr Kirchner hat die Wahl zum Gemeindevertreter
angenommen.
Damit ist nach § 54 Absatz 7 des Kommunalwahlgesetzes M-V
Herr Kirchner ab dem 18.03.2010 Gemeindevertreter der Ge-
meindevertretung Kriesow.

Amt Treptower Tollensewinkel
- Der Wahlleiter -

Öffentliche Bekanntmachung

Listennachfolger der Partei DIE LINKE für die Stadt-
vertretung Altentreptow

Die Stadtvertreterin der Partei DIE LINKE Frau Eva Endlich
hat ihr Stadtvertretermandat in der Stadtvertretung Altentreptow
durch Verzicht auf der Grundlage des § 53 Absatz 1 des Kom-
munalwahlgesetzes M-V mit Ablauf des 10.03.2010 verloren.

Als Listennachfolger der Partei DIE LINKE wurde Herr Jürgen
Krüger , wohnhaft in Altentreptow, Karl-Havermann-Straße 47,
festgestellt und benachrichtigt. Herr Krüger hat die Wahl zum
Stadtvertreter angenommen.

Damit ist nach § 54 Absatz 7 des Kommunalwahlgesetzes M-V
Herr Krüger ab dem 17.03.2010 Stadtvertreter der Stadtvertre-
tung Altentreptow.

STELLENAUSSCHREIBUNG 

Bei der Stadt Altentreptow ist zum 01.05.2010 eine Stelle
als 
Beschäftigte/r im Bereich des städtischen Bauhofes mit einer
wöchentlichen Arbeitszeit von 40 Stunden zu besetzen.
Die Stelle ist unbefristet.

Aufgabenbereich : Der Bauhof der Stadt Altentreptow ist für die
Ausführung von Unterhaltungs- und Betriebsarbeiten im Hoch-
bau, im Tiefbau, in den Grünanlagen, im Bestattungswesen, in
der Stadtreinigung sowie für die handwerkliche Vorbereitung
kultureller Höhepunkte zuständig.

Anforderungen : Eine Ausbildung im Bereich Garten- und Land-
schaftsbau, Führerschein C 1E, BE 

Die Eingruppierung erfolgt entsprechend der beruflichen Qualifi-
kation nach TVöD.

Aussagefähige Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Le-
benslauf, Lichtbild, lückenloser Beschäftigungsnachweis, Zeug-
niskopien, eventuell letzte Beurteilung) werden erbeten bis zum
19.04.2010 an 

Stadt Altentreptow
Personalamt
Rathausstr. 1
17087 Altentreptow

Durch die Bewerbung entstehende Kosten werden nicht über-
nommen.

Altentreptow, 2010-03-25 

Stadt Altentreptow



Nr. 04/2010 … 11 … Treptower Tollensewinkel

Fischereischeinprüfung

Am Samstag, dem 05.06.2010, um 09.00 Uhr findet im Amt
Treptower Tollensewinkel, Verwaltungsgebäude I in 17087 Alten-
treptow, Rathausstraße 1, eine Fischereischeinprüfung gemäß
§ 8 Abs. 1 des Fischereigesetzes für das Land Mecklenburg-
Vorpommern vom 13. April 2005 statt. Teilnehmer haben bis
zum 28.05.2010 einen Antrag nach § 2 Abs. 2 der Verordnung
über die Fischereischeinprüfung des Landes Mecklenburg-Vor-
pommern vom 11. August 2005 zu stellen. Die Antragstellung
hat im Ordnungsamt des Amtes Treptower Tollensewinkel, Rat-
hausstraße 1, 17087 Altentreptow, Zimmer 301 - 303 zu erfol-
gen. Die Prüfung ist gebührenpflichtig. Für Antragsteller unter
18 Jahre beträgt die Prüfungsgebühr 15,00  , ab dem 18. Le-
bensjahr 25,00  . Sie ist vor Antritt der Prüfung zu entrichten.
Anfragen zur Fischereischeinprüfung und zum Erwerb des Fi-
schereischeines können Sie zu den bekannten Sprechzeiten
des Amtes Treptower Tollensewinkel im Ordnungsamt stellen. 

Amt Treptower Tollensewinkel
Ordnungs- und Sozialamt 

Veräußerung

Verkauf eines Wohngebäudes 
Die Gemeinde Gültz bietet zum Verkauf ein stark sanierungsbe-
dürftiges Wohngebäude in 17089 Gültz, Straße der Zukunft 5,
Landkreis Demmin, an.

Wohnfläche 109 qm
Grundstücksgröße 1.244 qm
Ofenheizung

Verkehrswert: 15.314,00  

Das Angebot ist schriftlich bis zum 16.04.2010 an das Amt Trep-
tower Tollensewinkel, Rathausstraße 1, 17087 Altentreptow, Ab-
teilung Bauamt/Liegenschaften, einzusenden.
Bei Nachfragen bitte an das Bauamt Abt. Liegenschaften, Frau
Ihlenfeld, Telefon: 03961/2551668, wenden.

Immobilienveräußerung

Die Stadt Altentreptow, vertreten durch die Bürgermeiste-
rin, veräußert öffentlich und meistbietend ab:
Montag, den 15. März 2010
18 Objekte des treuhänderisch verwalteten Sanierungsver-
mögen 
Die Auswertung der eingehenden Gebote erfolgt in einem
Abstand von 2 Monaten/erstmals am 10. Mai 2010 

Brandenburger Straße 19
Grundstücksgröße: 304 qm
rechteckiger Grundstückszu-
schnitt
Das Grundstück ist von der
Mauerstraße erschließbar.
1 WE ist vermietet. 

Brandenburger Straße 27
(Torhaus) 
Grundstücksgröße: 235 qm
rechteckiger Grundstückszu-
schnitt
Verkauft wird der Teil des Ge-
bäudes bis zum Anschluss 
an das Brandenburger Tor.

Brandenburger Straße 53
Grundstücksgröße: 236 qm
rechteckiger Grundstückszu-
schnitt
Straßenfront: ca. 7,40 m
mittlere Tiefe: ca. 30,00 m
Das Grundstück kann auf
Wunsch für den Fußgänger
auch von dem Wanderweg an 
der Kleinen Tollense erschlos-
sen werden.
1WE ist vermietet.

Brückengasse 1, 2 und 
Tollensestraße 21-23
Grundstücksgröße: 716 qm
rechteckiger Grundstückszu-
schnitt
Straßenfront: ca. 25,00 m
mittlere Tiefe: ca. 27,00 m
unbebaut
Lückenbebauung möglich

Hospitalstraße 3
Grundstücksgröße: 132 qm
rechteckiger Grundstückszu-
schnitt
mittlere Tiefe: ca. 9,00 m
Rückbau vorgesehen nur in
Verbindung mit zeitnahem Er-
satzneubau

Hospitalstraße 5
Grundstücksgröße: 273 qm
rechteckiger Grundstückszu-
schnitt
Straßenfront: ca. 12,00 m
mittlere Tiefe: ca. 40,00 m

Hospitalstraße 7
Grundstücksgröße: 78 qm
unregelmäßiger Grundstücks-
zuschnitt
Straßenfront: ca. 9,40 m
mittlere Tiefe: ca. 12,00 m
Einzeldenkmal

Hospitalstraße 9
Grundstücksgröße: 133 qm
rechteckiger Grundstückszu-
schnitt
Einzeldenkmal

Hospitalstraße 11
Grundstücksgröße: 589 qm
rechteckiger Grundstückszu-
schnitt
Straßenfront: ca. 10,50 m 
mittlere Tiefe: ca. 53,00 m
unbebaut
Lückenbebauung möglich
Erschließung von der Mauer-
straße gegeben

Mauerstraße 10
Grundstücksgröße: 123 qm
rechteckiger Grundstückszuschnitt
Straßenfront: ca. 16,50 m
mittlere Tiefe: ca. 7,00 m
Das Grundstück liegt im denk-
malgeschützten Bereich.
unbebaut

Lückenbebauung möglich
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Mauerstraße 32
Grundstücksgröße: 98 qm
rechteckiger Grundstückszu-
schnitt
Straßenfront: ca. 9,50 m
mittlere Tiefe: ca.10,00 m
Das Grundstück liegt im 
denkmalgeschützten Bereich.
Rückbau und Lückenbebauung 
möglich.

Mauerstraße 40 
Grundstücksgröße: 58 qm
Baulücke ist nur als Nebenflä-
che nutzbar.

Mittelstraße 7
Grundstücksgröße: 146 qm
rechteckiger Grundstückszu-
schnitt
Straßenfront: ca. 17,00 m an der
Mittelstraße, ca. 8,00 m an der
Tollensestraße
Teilrückbau zur Grundstückser-
schließung möglich. 

Mühlenstraße 18
Grundstücksgröße: 147 qm
unregelmäßiger Grundstücks-
zuschnitt
Straßenfront: ca. 9,00 m
mittlere Tiefe: ca.11,50 m

Mühlenstraße 28/29
Grundstücksgröße: 540 qm
rechteckiger Grundstückszu-
schnitt
Straßenfront: ca. 27,00 m
mittlere Tiefe: ca. 20,00 m

Oberbaustraße 21
Grundstücksgröße: 782 qm
überwiegend rechteckförmiger
Grundstückszuschnitt,
quartierartige Hofbebauung
Einzeldenkmal

Oberbaustraße 35
Grundstücksgröße: 263 qm
rechteckiger Grundstückszu-
schnitt
Straßenfront: ca. 20,00 m
mittlere Tiefe: ca. 15,00 m

Tollensestraße 15
Grundstücksgröße: 131 qm
rechteckiger Grundstückszu-
schnitt
Straßenfront: ca. 6,00 m
mittlere Tiefe: ca.24,00 m
unbebaut
Lückenbebauung möglich

Weitere Informationen erteilen Ihnen gern 
Frau Daniel Telefon-Nr. 03961 2551669,
Herr Asmus Telefon-Nr. 03961 2551660,
und Frau Pietschmann Telefon-Nr. 03961 2551666.
Hier bekommen Sie ebenfalls Auskunft zu den Ausgleichsbeträgen
und Förderungsmöglichkeiten.
Anfragen werden unter der
E-Mail-Adresse: Altentreptow@t-online.de und der Fax-Nr.: 03961
2551282 entgegen genommen.
Schriftliche Anfragen an: Stadt Altentreptow, Rathausstraße 1,
17087 Altentreptow 
Besichtigungstermine nach Vereinbarung.

Wichtige Mitteilung des Amtes 
für Finanzen an alle Steuerzahler!!! 

Sehr geehrte Mitbürger und Mitbürgerinnen!
Als Steuerzahler wurden Ihnen im Februar diesen Jahres durch das
Amt für Finanzen, Abteilung Steuern, die Abgaben-Jahresbeschei-
de für die Entrichtung der Steuern, z. B. für die Grundsteuern A und
B sowie Hundesteuern, zugestellt.
Die Bescheide gelten somit als bekannt gegeben.
Bei den Jahres-Abgabenbescheiden handelt es sich um Steuern,
die an regelmäßig wiederkehrenden Terminen zu entrichten (fällig)
sind, ohne dass es dazu eines besonderen Steuerbescheides be-
darf. Der ursprüngliche Steuerbescheid gilt als unbefristet gemäß §
15 Kommunalabgabengesetz.
Entsprechend den Hinweisen auf den Abgabenbescheiden sind die
Zahlungstermine (Fälligkeiten) auch für die Folgejahre zu beachten.
Aus verwaltungstechnischen Gründen werden zukünftig keine Ab-
gaben-Jahresbescheide mehr versandt.
Neue Bescheide ergehen nur, sobald Änderungen zu den bisheri-
gen Abgabengrundlagen eingetreten sind (z. B. Eigentümerwech-
sel, An- und Abmelden von Hunden und ähnliches).
Im Bereich der Gewerbesteuern werden neue Bescheide erlassen,
wenn der Gewerbesteuerpflichtige und die Stadt/Amt vom zuständi-
gen Finanzamt eine Mitteilung über geänderte Gewerbesteuer-
Messbeträge erhält.
Die Steuern sind zu je einem Viertel des Jahresbetrages am 15.02.,
15.05., 15.08. und 15.11. fällig. Die für jeden Steuerzahler zutreffen-
den Zahlungstermine sind auf den bisherigen, gültigen Abgabenbe-
scheiden ersichtlich. Auch eine Einmalzahlung des Gesamtbetra-
ges ist auf Antrag zum 01.07. des Jahres möglich. Zwecks
Begleichung der Steuern zur Fälligkeit gilt im Jahr 2010 auf den Ab-
gabenbescheiden das Datum unter Fälligkeiten. Zwecks Beglei-
chung der Steuern für das Jahr 2011 und folgende gilt das Datum
unter Fälligkeiten der Folgejahre.
Um Mahn- und Vollstreckungsmaßnahmen zu vermeiden, was wei-
tere zusätzliche Kosten bedeutet, sind die Steuern jeweils zur Fäl-
ligkeit an das Amt Treptower Tollensewinkel zu überweisen.
Bankverbindung: 
Kto. 0610002147, BLZ 15050200, Spk. Neubrandenburg-Dem-
min 
Kto. 308999, BLZ 12030000, DKB Neubrandenburg
Die Verwaltung empfiehlt die Teilnahme am Lastschriftverfahren.
Entsprechende Formulare liegen im Bürgerbüro der Stadt Alten-
treptow (Rathaus) zur Abholung bereit.
Wir bitten alle Steuerpflichtigen, ihre Abgabenbescheide des
Jahres 2010 sorgfältig aufzubewahren!

Für Rückfragen stehen Ihnen die Kolleginnen des Steueramtes
gern zur Verfügung:
Frau Steltner, Tel. 03961/2551-223 
Frau Heiden, Tel. 03961/2551-222 
Frau Asmus, Tel. 03961/2551-224.
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Kulturplan April/Mai 2010

bis 23.04. ŒAugenblicke - Erlebnisse in Altentreptow• -
Ausstellung im Rathaus Altentreptow

bis 06.05. Ausstellung Burg Klempenow - Saskia Wenzel
- Malerei - 

23.04. Lesung anlässlich des 200. Todestages der
Königin Luise - Stadtbibliothek Altentreptow
19.30 Uhr

30.04. ŒVaya con Dios• - Clubkino Burg Klempenow
01.05. 3. Oldtimer- und Traktorentreffen Gewerbege-

biet Altentreptow
Bauspieltage Burg Klempenow - Einweihung
des Wasserspielplatzes 10 - 17 Uhr

02.05. Kleine Geister auf der Burg - Puppenspiel -
Burg Klempenow 15 - 17 Uhr

07.05. Bücher von hier - Verlag von hier mit Jörn
Runge im Gespräch 
19 Uhr Haus Catherine Seltz

08.05. - 27.06. Briggower Malkreis - Ausstellung Burg Klem-
penow

09.05. Erstes Poesiefrühstück mit Lutz Steinbrück -
Burg Klempenow

Änderungen vorbehalten

Amt Treptower Tollensewinkel
Ordnungs- und Sozialamt 
Bereich Kultur, Sport, Tourismus

Neue Ausstellung 
in der Stadtbibliothek

Eine Ausstellung mit Aquarellen von Adelgard
Keitsch kann während den Öffnungszeiten der Bibliothek be-
sichtigt werden. Frau Keitsch ist Autodidakt und widmet sich seit
1990 der Malerei. Sie bevorzugt für ihre Arbeiten Blumenmotive
und führt diese in den verschiedenen Techniken der Aquarell-
malerei aus. 

Altentreptower Grundschüler gewinnen 
den Pokal

Das ŒTOBI•-Kidssportfest, der Hallenmehrkampf für alle Grund-
schulen des Landkreises Demmin, wurde für die Altentreptower
Schüler zu einem vollen Erfolg. Am Ende aller Wettkämpfe er-
hielten sie den Pokal für die erfolgreichste Schule. Mit 14 Mäd-
chen und Jungen in den Wettkampfklassen 1 (Jahrgang 2002)
bis 4 (Jahrgang 1999) gingen die Treptower an den Start. 

Die Teilnehmer der Grundschule Altentreptow

Wettkampfpause

In den Disziplinen Schlussweitsprung, Medizinballschocken und
20 m Sprint gaben die Schüler ihr Bestes und wetteiferten um
eine gute Platzierung. 
Die ersten sechs Plätze jeder Altersklasse kamen in die Ab-
schlusswertung. 
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Mit diesen Ergebnissen hatten dann die Altentreptower Grund-
schüler die Nase vorn. Franziska Wilke erreichte einen 1. Platz,
Justin Zunker und Carlo Harms schafften einen 2. Platz, Emma
Luise Paul wurde Dritte, Lorenz Haase, Gerlinde Ziemann und
Fabian Haasmann erreichten 5. Plätze und Theresa Wendt so-
wie Dorian Wilhelmi kamen auf einen 6. Platz. Sowohl für die
einzelnen Platzierungen als auch zum Gesamtsieg noch einmal:
ŒHerzlichen Glückwunsch•!

Letzte Anweisungen für die Mädchen durch die Sportlehrerin Frau Gra-
bowski
Fotos: Grundschule Altentreptow

Erwachsenenkonzert

Einmal jährlich treffen sich die erwachsenen Musikschüler zu ih-
rem Musiziernachmittag bei Kaffee und Kuchen in der Musik-
schule. Gegenseitig spielen sie sich und ihren anwesenden Kin-
dern, Freunden und Bekannten die Musikstücke vor, die sie im
Unterricht geprobt hatten. 

Der Sozialpädagoge Klaus Schröder beim Vortrag auf dem Keyboard
Foto: Rohde

Viele von ihnen hatten in ihrer Kindheit nicht die Möglichkeit, ei-
ne Musikschule zu besuchen. So lernen sie nun von der Pike
auf das musikalische Handwerk und es bereitet ihnen sichtlich
Spaß, obgleich es der Verkäuferin, der Ärztin, dem Sozialpäd-
agogen, der Geschäftsfrau oder der 83-jährigen Rentnerin si-
cher nicht immer leicht fallen dürfte, zu Hause auf der Blockflö-
te, dem Klavier, der Geige, dem Saxophon oder dem Keyboard
regelmäßig zu üben. Für ihre gelungenen Darbietungen nah-
men sie zu Recht den herzlichen Applaus der Anwesenden ent-
gegen.
Zum Abschluss der zweistündigen Veranstaltung hatte noch der
vierzehnjährige Schlagzeuger David Schätzchen seine General-
probe für den Landeswettbewerb ŒJugend musiziert•, der am 21.
März in Schwerin stattfindet. Auf dem Drumset, der kleinen

Trommel, dem Glockenspiel, aber auch auf Kochtöpfen, Papp-
kartons und unter Einbeziehung des eigenen Körpers bot er ein
interessantes, fast 20-minütiges Programm dar.

Rohde
Musikschulleiter

Gesundheitsbewusst  leben,
von Anfang an

Sehr lehrreich war für die 15 Erstklässler der 1b aus der GS
Tützpatz am 16. März 2010 die Begegnung mit Herrn Konrad
Friese, einem medizinischen Diät- und Ernährungswissen-
schaftler aus Bansin.
Herr Friese ist in der Fach-AG für Kinder- und Schulernährung
des Landes Schwerin tätig. An diesem Morgen brachte er auch
seine Praktikantin, Frau Juliane Richter mit, die momentan Er-
nährungswissenschaften an der Uni in Kiel studiert.
Die Schulkinder staunten nicht wenig, was es alles zum Thema
ŒGesundheit und Ernährung• zu erfahren gab. Schon bei der
Analyse des mitgebrachten Frühstücks erfuhren die Kleinen viel
Interessantes über Brotsorten, Aufstriche und Inhaltsstoffe in
Lebensmitteln. Nichts sollte dem Zufall überlassen bleiben!

Nach einem Geschmackstest mit verbundenen Augen, fertigten
die Erstklässler der 1b leckere Obst- und Gemüsespieße. Recht
lustig fanden die Schüler den Aufbau von Obst und Gemüseam-
peln, nach den natürlichen Farben Rot - Gelb - Grün. Zum
Schluss mixte die 1b gemeinsam mit Herrn Friese noch einen
leckeren Früchte Joghurtdrink.
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Alle Erstklässler hatten sichtlich Spaß beim Lernen und Entwik-
kelten einen gesunden Appetit beim Verzehren der schmackhaf-
ten, vitaminhaltigen  und gut aussehenden Gesundheitshappen.
Initiiert wurde dieser Gesundheitstag von der Elternaktivvorsit-
zenden, Frau Gehrke, der wir an dieser Stelle für das Gesund-
heitsprojekt danken wollen.
Diese Veranstaltung wird für die 1b recht nachhaltig sein, denn
schon heute Abend heißt es zu Hause wieder: ŒMutti, ich brau-
che für die Schule ein gesundes Frühstück!•
An der Tützpatz GS stimmt die Chemie zwischen Lehrer- Eltern-
haus und Schüler. Der Grundsatz des Elternrates ist hierbei ein-
deutig zukunftsweisend.
Sie stehen zu dem Grundsatz: ŒGesundheitsbewusst leben, von
Anfang an•.

Gabi Hellmann

Fotos: Grundschule Tützpatz

Reuter 200

Frohes studentisches Leben endet 
im Gefängnis 

Nach Aufzeichnungen von Dr. Richard Dohse

Nach dem bestandenen Abitur wollte Fritz Reuter Träume und
Hoffnungen verwirklichen und den Beruf ergreifen, zu dem ihn
die Lust und Neigung treibt. Er hatte sich für das ŒBaufach• ent-
schieden. Der Vater machte diesen Träumen und Hoffnungen
ein jähes Ende. Für ihn kam als Studienfach nur die ŒRechtswis-
senschaft• in Frage. Widerstrebend zog Fritz nach Rostock und
wurde im Oktober 1831 immatrikuliert. Seine Abneigung gegen
die Juristerei verstärkte sich mehr und mehr, sodass er schließ-
lich überhaupt keine Vorlesungen besuchte. Viele rechtsbeflis-
sene Studenten, unter ihnen auch Fritz wollten Rostock verlas-
sen und in Jena studieren. Vater Reuter gab dem Drängen des
Sohnes nach. Schon im Mai 1832 zog er nach Jena. Ein Leben
fern von der väterlichen Autorität, unbeaufsichtigt und unbevor-
mundet mit all seiner überschäumenden Jugendlust wartete auf
ihn. Regelmäßig besuchte er das Kolleg Prof. Schröders über
das römische Privatrecht. Namentlich im folgenden Winterseme-
ster erlahmte sein Eifer. Das freie studentische Leben interes-
sierte mehr. Im Juli 1832 wurde er Mitglied der ŒAllgemeinen
Burschenschaft•, obwohl es schon damals hieß, daß er sich all-
zusehr dem ŒKneipenlaufen und sein Geld versaufen• hingab. 
Reuter folgte der Gruppierung der ŒGermanen•, bei der mehr
und mehr jener politische Geist umsich griff, der auch unserem
Dichter so verhängnisvoll werden sollte, der in Wirklichkeit
nichts anderes war, als das Streben nach einem unklaren Frei-
heitsideal, der voll war von unreifen und im Grunde den Regie-
renden ungefährlichen Ideen. 
Die beiden Mecklenburger Studenten Krüger und Frank impo-
nierten ihm. Der Sprecher Frank brillierte mit Begriffen wie Va-
terland, Freiheit und Tyrannenhaß. -
Im Dezember 1832 wurde in Stuttgart ein allgemeiner Bur-
schentag abgehalten, auf dem man eine Revolution proklamier-
te, um dadurch ein freies Deutschland zu schaffen. Das war
zweifellos ein heikler Beschluss. Namentlich auf Franks Betrei-
ben machten sich die ŒGermanen• den Beschluss zu eigen. Vie-
len Mitgliedern war Frank mit seinem Alleingang zu weit gegan-
gen. Streitigkeiten im Vorstand der ŒGermanen•
verschlimmerten die Sachlage. Austritte waren die Folge. Auch
Fritz Reuter trat am 22. Januar 1833 aus der Burschenschaft
aus. Es war zu spät. -
Staatlicherseits wurde die Auflösung der ŒGermanen• verordnet.
Dieser Beschluss rief die Studenten auf den Plan. Ihre Wut rich-
tete sich gegen Professoren und das Militär, das zum Schutz
der Bürgerschaft herbeigerufen wurde. Duelle zwischen den
einzelnen Gruppierungen der Burschenschaft waren an der Ta-
gesordnung. Bei einem Duell wurde auch Reuter mit noch vier
anderen Studenten, obwohl sie nur zugesehen hatten Œmitge-
fangen und mitgehangen•. 
Nach dem anschließenden Verhör wurden sie eingesperrt. Nach
einer erneuten Vernehmung wurden sie als Unschuldige entlas-
sen. Fritz zog aus Jena fort. Ein Zeugnis schickte man ihm
nach. Nachträglich wurde auch Reuter auf Antrag des Universi-
tätssenats ausgewiesen. Als Fritzens Vater hiervon Kunde er-
hielt, verlangte er die Heimkehr nach Stavenhagen. Später woll-
te er sich in Berlin immatrikulieren lassen, wurde aber
abgewiesen. 
Der sogenannte ŒFrankfurter Putsch• im April 1833 sollte auch
der Burschenschaft und ihren Anhängern indirekt verhängnisvoll
werden. Lesen Sie weiter auf Seite 20
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LINUS WITTICH - 
Wir sind lokal!

Mit LINUS WITTICH
sind Sie 2010 bestens

lokal informiert. 
Hier steckt 

Ihre Heimat drin!
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Fast 50 Mann stürmten die beiden Wachen von Frankfurt, in der
Hoffnung, auf diese Weise eine ŒRevolution• in ganz Deutsch-
land anzuzetteln. Sie wollten den ŒDeutschen Bund• vernichten
und das Vaterland glücklich machen. Niemand half und unter-
stützte die Verschwörer. Durch den Eingriff von Soldaten gab es
Tote und Verwundete. Der Putsch wurde niedergeschlagen. Die
anschließende Untersuchung und Schnüffelei fand bald heraus,
das nicht nur die Beteiligten des Aufstandes zu belangen sind,
sondern es wurde auch nach gewesenen Mitgliedern der Bur-
schenschaften gefahndet. Auf der Suche nach einem neuen
Studienort wurde Reuter auch in Leipzig abgewiesen. Die an-
schließende Reise nach Mecklenburg endete in Berlin. Am 31.
Oktober 1833 wurde er von den Spürhunden der Polizei verhaf-
tet. Seine Beteuerungen, er wisse von der politischen Tendenz
seiner ehemaligen Burschenschaft nichts, er habe weder ein
Amt bei ihr innegehabt, noch sich sonst sonderlich um ihre
Zwecke und Ziele gekümmert, wurden abgeschmettert. Auch
die Hoffnung in Mecklenburg abgeurteilt zu werden, erwies sich
durch den gegenteiligen Entscheid des Ministers als trügerisch.
Über drei Jahre saß Fritz in verschiedenen Gefängnissen in Un-
tersuchungshaft. Im Januar 1837 wurde das Urteil bekannt ge-
geben. Es lautete: ŒAuf den Tod wegen Hochverrats und Teilnah-
me an einer Verbindung mit staatsgefährlichen Tendenzen•. Der
König von Preußen hat Œkraft oberrichterlicher Befugnis• das Ur-
teil in eine 30-jährige Festungshaft umgeändert.

W. Kurth

DAS LETZTE LYNCHGERICHT 
in Mecklenburg. 

Eine Erinnerung an Fritz Reuter. 

Am 1. April 1855 gab Fritz Reuter, der damals hier in Treptow
wohnte, im Verlag der Lingnauschen Buchhandlung in Neubran-
denburg eine Wochenschrift heraus, die sich ŒUnterhaltungsblatt
für beide Mecklenburg und Pommern• betitelte. Ein Exemplar
des ersten Jahrgangs dieser Wochenschrift, vielleicht das einzi-
ge, das überhaupt noch existiert, war Eigentum des ŒSonn-
abend-Vereins• in Neustrelitz. Bei der kürzlich vorgenommenen
Versteigerung des alten Inventars des genannten Vereins ist
dieses seltene Exemplar in die Hände des Antiquars A. M.
Gundlach in Neustrelitz übergegangen, der es an den plattdeut-
sche Verein in Chicago verkaufen wird. Diese Wochenschrift
enthält unter Anderen den nachfolgenden ŒDas letzte Lynchge-
richt in Mecklenburg• betitelten Artikel. Er lautet:
Als einen kleinen Beitrag zur Sittengeschichte Mecklenburgs,
der feierlich wenig schmeichelhaft, doch geschichtlich verbürgt
ist, erzähle ich - nämlich Fritz Reuter - folgendes mir bekannte
Beispiel, worin das Volk in letzter Instanz auftrat und den Schul-
digen mit dem Tode bestrafte. Wie ich in einer früheren kleinen
Erzählung erwähnte, war der Pferdediebstahl in den Jahren
1813 bis 1815 zu einer wahren Landplage geworden, der man
nur durch eine drakonische Gesetzgebung steuern zu können
hoffte. Auf den Pferdediebstahl wurde der Galgen gesetzt, und
wenn ich nicht irre, wurde die angedrohte Strafe in Güstrow an
drei dieses Verbrechens Überführten vollzogen. So unverständ-
lich und fremd für gewöhnlich dem Volk die einzelnen Punkte
der Gesetzgebung bleiben, so rasch und allgemein hatte sich
die einfache Bestimmung, den Pferdediebstahl betreffend, unter
dieselben verbreitet, der Satz ŒPierdeiw möten hängen• war als
ebenso richtig anerkannt wie die zehn Gebote, und noch jetzt,

nach 40 Jahren (1846), hört man von den Bauern und Tagelöh-
nern dies Gesetz zitieren.
In der bedrückenden Kriegszeit von 1814 wurde von den Bau-
ernknechten der Ivenacker Güter nach Neustrelitz gefahren. Un-
terwegs bat ein ziemlich heruntergekommener Mensch den ei-
nen der Knechte, ihn auf seinen Wagen mitzunehmen. Es
geschah. Man kehrte in den Krug zu Mölln ein, wo man zu über-
nachten gedachte und die Knechte dehnten ihre Freundlichkeit
gegen den unbekannten Fremdling dahin aus, daß sie ihm zu
Abendbrot aus ihren Krügen Erfrischungen zu Teil werden lie-
ßen. In der Nacht glaubte einer von den Knechten Geräusche
von Pferdehufen zu hören, und was zu unseren Zeiten kaum ein
flüchtiges Aufscheuchen zur Folge haben würde, trieb ihn zu
der damaligen Zeit, wo alles von Pferdediebstahl träumte, in
den Stall. Er fand, daß ein Pferd fehlte; auf seinen Ruf erhoben
sich seine Kameraden, man vermißte außer dem Pferd sogleich
den Unbekannten. Der Ruf: ŒEn Pierdeiw! Dat is en Pierdeiw
west!• ertönte, die Sattelpferde wurden herausgezogen, der die
Reisewagen begleitende Statthalter leitete die Verfolgung und
sandte auf jeden möglichen Weg je zwei Knechte zur Habhaft-
werdung des Übeltäters ab. Das Glück begünstigte die Verfolger
und zwei Knechte ergriffen den Dieb, die anderen fanden sich
dazu und beim Schein der aufgehenden Sonne ward unter frei-
em Himmel eine Art Standrecht gehalten das auf tragische Wei-
se enden sollte. ŒPierdeiw möten hängen!• ging es von Mund zu
Mund. ŒHei hett eenen brunen Vörbinnehr stahlen!• rief Chri-
schan Bock aus0 Klockow. ŒHei möt hängen!• - ŒUn ick hew em
ut mien Kiep äten laten!• riefen andere Knechte. - ŒUn ick hew
den Spitzbauben up den Wagen rup nahmen!• Dieser Undank
erbitterte die Versammelten noch mehr. ŒWenn hei doch hängen
möt•, rief enlich einer, Œdenn is•t am besten, wi hängen em gliek!
Denn kann hei uns nich mehr weglopen.• Gesagt, gethan. Ein
Strang war zur Hand, eine junge Birke stand am Wege. Sie nie-
derbiegen, sie mit dem unglücklichen Verbrecher aufschnellen
lassen, war die Sache eines Augenblickes, und - ŒPierdeiw mö-
ten hängen.
(Dem Treptower Wochenblatt aus dem Jahre 1895 entnommen)

Einblicke in das Treptower Wochenblatt 
Knut Börner 
April 2010

Demokratischer Frauenbund 
Landesverband M-V e. V. 

Rathausstr. 2 
17087 Altentreptow 
Tel. 03961/210735

Veranstaltungsplan Mai 2010

04.05.2010 10.00 Uhr Mutti-Kind-Treff
05.05.2010 10.00 Uhr Gesprächsrunde zur ŒGesunden 

Ernährung•
06.05.2010 12.30 Uhr Handarbeitsnachmittag
07.05.2010 09.30 Uhr Spatzentreff
11.05.2010 10.00 Uhr Schwangerentreff
12.05.2010 Ein Blick auf den ersten 

Arbeitsmarkt 
Betriebsbesichtigung

13.05.2010 12.30 Uhr Handarbeitsnachmittag
14.05.2010 09.30 Uhr Spatzentreff
18.05.2010 10.00 Uhr Schwangerentreff
19.05.2010 10.00 Uhr Frauenfrühstück - Gesprächsrunde 

zu aktuellen Themen
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20.05.2010 12.30 Uhr Handarbeitsnachmittag
21.05.2010 09.30 Uhr Spatzentreff
25.05.2010 10.00 Uhr Schwangerentreff
26.05.2010 Besichtigung einer 

Sehenswürdigkeit der Stadt
27.05.2010 12.30 Uhr Handarbeitsnachmittag
28.05.2010 09.30 Uhr Spatzentreff

Wir besuchen Sie auch gern in Ihren Einrichtungen zum ge-
meinsamen kreativen Gestalten!

Volkssolidarität Klub Altentreptow 

Veranstaltungsplan Mai 2010

04.05.10 14.00 Uhr Spiele am Nachmittag
05.05.10 Maifest in der Teetzlebener

Straße in Altentreptow
06.05.10 14.00 Uhr Romméfreunde treffen sich
08.05.10 14.00 Uhr Gemütliche Kaffeerunde am Samstag
11.05.10 10.00 Uhr Blutdruckmessen im Büro

14.00 Uhr Singen mit Frau Schramm
18.05.10 14.00 Uhr Würfel- und Kartenspiele
19.05.10 13.00 Uhr Treff der Skatfreunde
20.05.10 14.00 Uhr Angrillen im Mai

(mit Anmeldung)
22.05.10 14.00 Uhr Gemütliche Kaffeerunde am Samstag
25.05.10 14.00 Uhr Romméfreunde treffen sich
26.05.10 14.00 Uhr Reisezeit - schöne Zeit

17.00 Uhr Gemeinsames Abendbrot im Klub
(mit Anmeldung)

27.05.10 14.00 Uhr Tag des Geburtstagskindes

Täglich Mittagstisch von 11.45 Uhr bis 12.45 Uhr
(Anmeldung erforderlich!)

Volkssolidarität Kreisverband Betreutes Wohnen
AL.DE.MA. e. V. Teetzlebener Straße 12
Poststraße 12 b
17087 Altentreptow
Tel.: 03961/210788

Volkssolidarität Pflegedienst

Auch Sie können den Rat und die Hilfe unserer ausgebildeten
Krankenschwestern, Altenpfleger und Haushaltshelferinnen in
Anspruch nehmen.

Unser Pflegedienst bietet folgende Leistungen an:
- häusliche Kranken-Altenpflege
- ärztliche Verordnung (Verbände, Injektionen, Betreuung und

Pflege nach Krankenhausaufenthalten, Medikamentengabe)
- Hauswirtschaftspflege
- Verleih von Pflegehilfsmitteln
- Pflegeeinsätze nach § 37 Abs. 3 SGB XI (Beratungs- und

Kontrollpflege)
- Hausnotrufservice
- Essen auf Rädern (Vollkost- und Diabetiker-Menüs)

Essenlieferung erfolgt auch an Wochenenden sowie an Fei-
ertagen

Volkssolidarität Pflegedienst
Poststraße 12 b (Apothekengebäude)
17087 Altentreptow
Telefon: 03961/210758

03961/210788
Handy: 0160/8860160

Haben Sie zum Beispiel Fragen zur Pflegeversicherung, rufen
Sie uns an. Wir beraten Sie gern telefonisch oder vereinbaren
mit Ihnen einen Termin. Die Beratungen sind kostenlos.

Betreutes Wohnen in Altentreptow, Demmin, Dargun und
Malchin

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Demmin e. V.

Neuer Weg 19, 17109 Demmin
03998/27170
E-Mail: drk-demmin@t-online.de
Internet: www.demmin.drk.de

0180/3650180 - die landesweite DRK-Rufnummer

Unsere Beratungsdienste für Altentreptow und Umland fin-
den Sie in der Poststraße 15 in Altentreptow

€ Kinder- und Jugendhilfezentrum
Ambulante Hilfen zur Erziehung, Erziehungsberatung, Betreutes
Wohnen für Jugendliche, Tagesgruppe

Ines Plaskuda 03961/210792

€ Behindertentreff
Birgit Häcker 03961/214304
Öffnungszeiten: Mittwoch
Beratung: 07.30 Uhr bis 11.30 Uhr

Veranstaltungen laut Veranstaltungsplan

€ Erste-Hilfe-Ausbildung
u. a. Lebensrettende Sofortmaßnahmen, erste
Hilfe für LKW-Führerschein, Ersthelfer im Betrieb,
Erste-Hilfe-Training        03961/210792
Weitere Informationen und Termine zu Erste-Hil-
fe-Kursen erhalten Sie in unserem Kreisverband in der Ge-
schäftsstelle Demmin, Neuer Weg 19, bei Frau Tanck, Tel.:
03998/27170.

€ Kleiderkammer
Nutzen Sie die Möglichkeit, Ihre Kleider und Sachen direkt in
der Kleiderkammer abzugeben oder in unsere Sammelbehälter.
Öffnungszeiten: Dienstag und Donnerstag

09.00 bis 12.00 Uhr

Jagdgenossenschaft Grapzow

Der Vorstand - Lange Straße 39 - 17089 Grapzow 

Einladung zur Vollversammlung der Jagdgenossen-
schaft Grapzow 

Datum: 30. April 2010
Ührzeit: 19.00 Uhr
Ort: Kartoffelhalle Grapzow

Tagesordnung
I. Begrüßung
II. Feststellung der Beschlussfähigkeit
III. Bericht des Vorstandes
IV. Finanzbericht
V. Entlastung des Vorstandes
VI. Neuwahl des Vorstandes
VII. Abstimmung über die Ausschüttung des Reinertrages

der Jagdgenossenschaft Grapzow
VIII. Diskussion
IX. Schlusswort

Mit freundlichen Grüßen 

Frank Weinreich 
Jagdvorsteher
























